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5Mitsprache,wennesumMediengeht

Kinder haben so viel zu sagen – auch, 
wenn es um Medien geht!

AlswiramzweitenAktionstaganunseremStand
beim Kinderrechtetag in Gera ankommen, eilt
unsdie11-jährigeEmma[Namegeändert]freu-
destrahlend entgegen: „Ich habe mich gestern
getrautundmitMamagesprochen!AmWochen-
endewollenwirzusammenneueMedienregeln
aufstellen!”SiekonnteihrGlückkaumfassen.

Am Tag zuvor hatten wir zunächst sehr
spielerisch–zwischenTrampolin,Polizei-und
Bastelstand–mitKindern zumThemaMedi-
engearbeitet.Bittevortreten:Wernutztalles

Mandy Wettmarshausen/Clara von der Heydt

Mitsprache, wenn es um Medien geht 
Das Projekt „#Kinderrechte digital leben!“

WhatsApp?WerhatschonmalseinSmartpho-
neverloren?WerhältsichimmeranMedien-
regeln?AnschließendsindwirimGesprächtie-
fer eingestiegen: „Mit welchen Medienregeln
deinerFamiliebistduzufrieden,mitwelchen
nicht? Sind die Regeln für dich nachvollzieh-
bar? Durftest du mitreden, als sie festgelegt
wurden?“ Eine bunt gemischte Gruppe von
vier Kindern unterschiedlichen Alters kam in
einenregenAustausch.

Emma wurde mit ihrem Wunsch, abends
nochlängerSpotifyhörenzudürfen,zumMit-
telpunktunsererBetrachtung.Bisweilenwur-
deihrSmartphonenachdemAbendessenein-

Abb. 1: „Kinderstimmen-Wand” des Projekts „#Kinderrechte digital leben!“ beim gemeinsamen Fachtag mit der 
Thüringer Landesmedienanstalt (Foto: © Wolfram Schubert)
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kassiert.HattesieeinRechtaufMusikhören?
Weshalb durfte sie ihr Handy abends nicht
nutzen?UndwiekönntensieundihreFamilie
indiesemPunktzusammenfinden?

Wenn Kinder mediale Angebote nutzen
möchten, es um Fragen der Medienerziehung
undMedienpädagogikgeht,prallennichtselten
diePerspektivedesSchutzesunddiederTeilhabe
aufeinander. Unwidersprochen bergen Medien
nicht nur Chancen, sondern auch Gefahrenpo-
tenziale fürKinder (undunsalle).Kinderrechte
gebeneinehandlungsleitendeStrukturindiesem
Gemisch aus Gefühlen, Gedanken und Argu-
menten.SiekönnenunsalshilfreicheWegweiser
dienenaufdemPfaddes (möglichst)gesunden
AufwachsensundderpersönlichenEntfaltungim
HeuteundMorgen.Zielistes,dasKindinseinen
individuellenFähigkeiten,seinemWissen,seiner
PersönlichkeitsentwicklungundseinerSelbstbe-
stimmtheitzufördernundzustärken.

Medien- und Demokratiepädagogik 
Hand in Hand

Seit1989gibtesdieUN-Kinderrechtskonven-
tion. Sie gilt fürKinderbis 18 Jahreundhat
zumZiel,dassKinder sicheraufwachsenund
sichgesundentwickelnkönnen.Siesollenak-
tivunterstütztwerden,ihreMeinungfreisagen
dürfenund in allenDingenbeteiligtwerden,
diesiebetreffen.DeutschlandtratdemÜber-
einkommenvorüber30Jahren–am5.April
1992–bei.MitAusnahmederUSAhabenalle
UN-MitgliedsstaatendieKonventionratifiziert.
Damitzähltsiezudenammeistenunterzeich-
netenMenschenrechtskonventionen.

1989 ist auch das Geburtsjahr des Game
Boy. Ansonsten war die Medienwelt damals
überschaubar:Radio,Fernsehen,Printmedien,
Telefon, in wenigen Haushalten befand sich
einPC.HeutesinddigitaleMedienausunse-
renRealitätennichtmehrwegzudenken–auch
nichtausdenenvonKindern.

BeiallenVorteilen,dieMedienunddasIn-
ternetunsschenken,stellensieunsauchvor
große Herausforderungen. Kinder befinden
sich in ihrer Entwicklung, sind neugierig auf
die Welt und testen sich aus. Daher sind sie

auch besonders schutzbedürftig. Zum Glück
entfaltendieKinderrechteuniverselleWirkung
undgeltenauchimZusammenhangmitdigita-
lenMedien.DieAllgemeineBemerkungNr.25
(General Comment #25)isteineumfangreiche
Interpretationshilfe zur Deutung und Umset-
zungderKinderrechteimdigitalenRaum(vgl.
AusschussfürdieRechtedesKindes2021).Sie
zeigt,wieHeranwachsendeinallenLebensbe-
reichenimUmgangmitdigitalenMedienun-
terstütztwerdensollen.

Projektüberblick

AufGrundlagederUN-Kinderrechtskonvention
befähigt und unterstützt das Projekt #Kinder-
rechte digital leben!Kinder,ihreRechteindigi-
talenLebensweltenzu(er-)kennen,wahrzuneh-
menundsichfürdieseeinzusetzen.Dafürwird
Aufklärungsarbeit über Kinderrechte geleistet
und Aushandlungsprozesse zwischen Kindern
unddenverschiedenenanderErziehungbetei-
ligten Akteur*innen initiiert und begleitet. Im
FokusstehtdieTriaszwischenSchutz-,Förder-
und Teilhaberechten eines jeden Kindes. Die
These, dass Beteiligung von klein auf gelernt
werden muss, ist handlungsleitend. Mit Blick
auf Entwicklungspsychologie und Fähigkeiten,
Kompetenzen und Ressourcen des individuel-
lenKindesbedeutetdies,dieSichtderKinder
zentraleinzubindenundalswichtigeExpert*in-
nenmeinung zu berücksichtigen. Erst durch
Aushandlung auf Augenhöhe können demo-
kratischeWerteundPrinzipien imalltäglichen
Miteinanderselbstverständlichwerden.Wissen
undBeteiligungserfahrungenunterstützenKin-
derdabei,selbstbestimmtunddemokratischan
derGesellschaftzupartizipieren.

DasProjektdesKinderschutzbundLandes-
verbandThüringene.V.machtsichdesWeite-
rendafürstark,dassKinderrechtehinsichtlich
digitalerKontexteimmermitgedachtwerden:
in der Familie, in der Freizeit, beim Lernen
und seitens der Politik. Dafür entwickeln die
Projektmitarbeitenden Bildungs- und Bera-
tungsformatefürKinderundErwachsene,die
medienpädagogischeFragenmitKinderrechte-
bildungverknüpfenunddaraufabzielen,me-
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Abb. 2: Ausgewählte Kinderstimmen aus dem pädagogischen Material „100+ Kinderstimmen“ von „#Kinder-
rechte digital leben!“ (vgl. Kap. „Kinderstimmen – Mitsprache, wenn es um Medien geht!“)
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dienbezogenen Herausforderungen im Alltag
demokratischzubegegnen.

DieZielgruppen,Kindervon8bis12 Jah-
ren, ihreElternsowie(angehende)Fachkräfte,
werdenbefähigt,KinderrechtemitBlickauf(di-
gitale)MedienzuverstehenundimAlltagzule-
ben.DazugehörendieBeteiligungvonKindern
in Medienfragen, der Zugang von Kindern zu
Medienangeboten, das gemeinsame Aushan-
delnvonMedienregelnsowiederoffeneAus-
tauschundwertschätzendePerspektivwechsel.

Mit Workshops, Elternabenden und Fort-
bildungeninSchulen,Horten,anderenEinrich-
tungenderKinder-undJugendhilfesowieFami-
lienfesten in ganz Thüringen (und auchdigital)
werdenKinderunddieanihrerErziehungbetei-
ligtenAkteur*innenerreicht.UmKinderneinge-
sundesAufwachsenmitMedienzuermöglichen,
werdensiezugleichgeschütztundgestärkt.

DieAltersspanne8bis12Jahrewurdewäh-
rendderEntwicklungderProjektideegewählt.
2019 war 8/9 Jahre ein übliches Alter für re-
gelmäßigenZugangzuinternetfähigenGeräten
der Familie sowie für das erste eigene Smart-
phone in Kinderhänden. Nicht wenige Eltern
versprachensichdavon,ihrKindaufdieseWei-
se„auszurüsten“undvorzubereitenaufdenan-
stehenden Schulwechsel mit oftmals längeren
und autonomeren Schulwegen (in Thüringen
nachder4.Klasse). JeneHandhabezeigt sich
bisheute,wenngleichfestzustellenist,dasses
EntwicklungeninzweigegensätzlicheRichtun-
gengibt:EinigeFamilienmachenihrenKindern
noch (und z.T. sogar deutlich) früher Smart-
phonesundanderedigitaleGerätezugänglich,
andereversuchendas„Smartphone-Einstiegsal-
ter“zumindestbisinsfrüheJugendalterhinaus-
zuzögern. Präventiv-begleitende Pädagogik zu
denvielfältigenChancenundHerausforderun-
genvonMediennutzungbleibtunabdingbar.

Methodik

So arbeitet „#Kinderrechte digital  
leben!“ – Ein Überblick

Kinderhabenvielzuerzählen–hörenwirihnen
zu.Alles,wasdafürgebrauchtwird, isteineof-
fene und vertrauensvolle Atmosphäre und ein

Gesprächsanlass. Artikel 12 der UN-Kinder-
rechtskonvention verspricht den Jüngsten der
GesellschaftdasRechtaufdieBerücksichtigung
des Kinderwillens. Hinsichtlich aller Entschei-
dungen, die Kinder betreffen, müssen sie von
Erwachsenen nach ihrer Meinung gefragt und
diese in der Entscheidungsfindung berücksich-
tigt werden. In Sitzkreisen, mittels spielerischer
AnsätzeundmiteinergroßenMethodenvielfalt
werden Kinder im Rahmen des Projektes dazu
angeregt,überihreMediennutzungzusprechen
(vgl.Kap.„EntwickeltesMaterial“).Dabeikommt
esimmerwiederzuspannendenUnterhaltungen
überMedienregelninderFamilieundSchule,ge-
wünschteGeräte,beliebteGamesundErfahrun-
genimInternet.Wichtigist,unvoreingenommen
undoffenindieWorkshopshineinzugehen–na-
türlichmitPlan,aberflexibel:WenndieKinder
einerGruppevielRedebedarfhaben, fällt auch
maleinandererWorkshopteilkürzeraus.Nicht
seltensetzenKindereinenanderen inhaltlichen
FokusalsdiejenigeFachkraftimSinnhat,diedas
Projektteam eingeladen hat. Daher wird stets
erbeten, dass die Kinder über die Themen des
Workshopsselbstentscheidendürfen:Sollesum
denKlassenchatgehenoderdochlieberumsZo-
cken,umdenSchutzvonDatenundPrivatsphäre
oderumInfluencer*innen?DieKinderrechtesind
stetsDreh-undAngelpunktderWorkshopsund
dasFundamentfürdenmoderiertenAustausch,
dieWissensvermittlungundMethodik.Sprechen
wirbspw.überschöneundkritischeErfahrungen
imKlassenchatundseineBerechtigung,dannbe-
trifftdiesschnelldieKinderrechteaufMitbestim-
mung, aufVersammlungsfreiheit, auf Informati-
on, auf SchutzvorGewaltundaufGesundheit
–umnureinigezunennen.

AuchVeranstaltungenfürElternbzw.Lehr-
undFachkräfteausderSchule,demHortund
anderenBereichenderKinder-undJugendhil-
febietenvieleGesprächsanlässe–seiesbeiei-
nerReiseindieeigeneKindheit,derReflexion
vonEinstellungengegenüber(digitalen)Medi-
enoderEinblickenindiemedialenLebenswel-
tenvonKindern.Persönlicheundsystemische
HerausforderungenimKontextvonMedienin
FamilieundderArbeitmitKindernfindenPlatz
undwerdenebensoernstgenommenwiedie



9Mitsprache,wennesumMediengeht

BedürfnislagenderKinder.DieTriasausTeilha-
be-, Schutz- und Förderrechten von Kindern
stehtdabeistetsimVordergrund.

Das Kernstück – die Systemische  
Methode „Mikas Wunsch”

Eslohntsich,medienbezogeneFragen,Wün-
scheundHerausforderungenvonallenSeiten
zu beleuchten. Die neu entwickelte Systemi-
scheMethode„MikasWunsch“istdasWerk-
zeug, um die Verbindung aus Kinderrechte-
bildung und Medienpädagogik für die Praxis
nutzbarzumachen.

DasBesondere:EswerdendieBedürfnisse
undFähigkeiteneinesganzkonkretenKindes
fest indenBlickgenommenundsoindividu-
elle Antworten auf individuelle medienerzie-
herischeFragengefunden.DieZielmarke:Ent-
scheidungenimbestenSinnedesKindes(best 
interest of the child).AlsoEntscheidungenund
Regelungen,diedasKindeswohlunddenKin-
derwilleninEinklangbringen.Entscheidungen,
diedie individuellenKompetenzen,Fähigkei-
tenundPersönlichkeitsmerkmaleeinesKindes

(evolving capacities) ebenso berücksichtigen
wieseinRechtaufTeilhabean,aberauchauf
SchutzinderdigitalenWelt.DerSchlüsselliegt
darin,derdrittenSeitederKinderrechte-Trias–
demRechtdesKindesaufFörderung–intensiv
Aufmerksamkeitzuschenken.

Denn: Je mehr ein Kind kann und weiß,
destomehrkannmanihm*ihrimUmgangmit
Medienzutrauen.DurchdiestetigeFörderung
der Fähigkeiten werden weniger Schutzmaß-
nahmen durch technische Einstellungen und
begrenzende Regeln benötigt. So gelingt es,
demKindnachundnachmehrTeilhabeander
digitalen Welt zu ermöglichen – ohne seine
Schutzrechtezuvernachlässigen.

Damit dies gelingt, macht sich „Mikas
Wunsch“AnsätzeundmethodischeKniffeder
SystemischenBeratungzunutze.DasKindund
seinMedienwunsch sindMittelpunktderBe-
trachtung und auch die Eigenheiten des Sys-
tems sowie die Ressourcen und Fertigkeiten
derzugehörigenPersonenwerdenmitgedacht.
VondiesemAnsatzprofitierennichtalleindie
Kinder,sondernFamilienalsGesamtsystem.

Abb. 3: Systemische Methode „Mikas Wunsch” (Foto: © „#Kinderrechte digital leben!”)
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Die Methode lässt sich in Präsenz mit
Moderationskarten und Equipment der Sys-
temischen Beratung (Seil, Figuren der Famili-
enaufstellung) durchführen, aber auch digital
mittels kollaborativer Tools. Sie funktioniert
mitKindernebensowiemitErwachsenen.Die
FokussierungaufdenEinzelfall,derstetigange-
regtePerspektivwechselundder lösungs-und
ressourcenorientierteUmgangmitMedienwün-
schen(bis-konflikten)imKontextdereigenen
Lebensumstände wird von Teilnehmenden als
sehrgewinnbringendgespiegelt.DieMethode
macht die Sinnhaftigkeit der Beteiligung von
Kindern in Medienfragen, des gemeinsamen
Lernens über Generationsgrenzen hinweg so-
wiepositiveAushandlungserfahrungenanhand
der Kinderrechte-Trias anwendungsbezogen
greifbar und nutzbar. Es wird nachvollziehbar,
weshalbMedienerziehungalsProzessverstan-
denwerdenmuss,undEltern,KinderundFach-
kräftegehenmitganzkonkretenHandlungsop-
tionenimGepäcknachHause.

Besonders bewegende Durchführungen
gibt es im Kontext von Familien. So wurde
„Mikas Wunsch” als Zusatzmodul „Medien-
erziehung“ Teil des etablierten Elternkurses
Starke Eltern – Starke Kinder® DigitaldesKin-
derschutzbund Bundesverband e.V., welcher
seitüberzwanzigJahrenimdeutschsprachigen
Raumangebotenwird.

Entwickeltes Material

Faltbroschüre „Mikas erstes Smartphone“
Die Faltbroschüre beruht auf der Methode
„Mikas Wunsch” und macht diese nieder-
schwelliganwendbarfürEltern,Familienund
Fachkräfte.Sie lädtzumMitdenkenameige-
nenFamilienbeispielein.AnhanddesKinder-
wunschesnachdemerstenSmartphonebringt
sie individuelle Antworten hervor und damit
Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse,
WissensständeundsonstigeKontexteberück-
sichtigenundsichsomitpassgenauinsLeben
von Groß und Klein einfügen. Die Broschüre
ist in sieben Sprachen verfügbar: Deutsch,
Englisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, Spa-
nischundFranzösisch.

Kinderstimmen – Mitsprache, wenn es 
um Medien geht!

InWorkshops sind seitens derKinder immer
wiederwertvolleGedankengeäußertworden,
die rege Gespräche auslösten und das Team
beeindruckten. Wurden jene Gedanken in
Veranstaltungen mit Erwachsenen paraphra-
siert eingebracht, führte das nicht selten zu
gewinnbringendem Austausch über die Pers-
pektivenderKinder.Fortanwurdenanregende
KinderzitateimAugenblickderÄußerungmit-
geschrieben,umsiedemjeweiligenKindzei-
genzukönnenundseinEinverständnisdafür
einzuholen,esanonymisiertzitierenzudürfen:
„Wasdugesagthast,findenwirsehrspannend
undwichtig.WirwürdendeineAussage ger-
ne Erwachsenen zeigen, damit sie verstehen,
wieihrKinderüberMedienundeureRechte
denkt!“ Für die Kinder bedeutete dies, ernst
genommenzuwerden,Selbstwirksamkeitund
Beteiligung.DassErwachsenedankihnenbes-
ser nachvollziehen könnten, was sie bewegt,
wolltensieunbedingt!

DasMaterial„100+Kinderstimmen“eignet
sich,umthematischeImpulsezusetzen,Denk-
muster aufzubrechen und Perspektivwechsel
anzuregen. Die Gedanken der Kinder berei-
chern die Debatte zu ihrer Mediennutzung
undhabendasPotenzial,unserZusammenle-
beninFamilien,insozialenundBildungsinsti-
tutionenundinderGesellschaftzuverbessern.

Plakatkampagne „Wo entdeckst du 
Kinderrechte? Kinderrechte gelten auch, 
wenn es um Medien geht!“

Das Wimmelbildplakat, das verschiedene all-
täglicheSzenenausderLebenswelt vonKin-
dern und Familien zeigt, wurde entwickelt,
um Menschen im öffentlichen Raum auf die
Existenz und Wichtigkeit von Kinderrechten
in digitalen Kontexten hinzuweisen. Szenen
zuThemenwieMedienregeln,Identitätsarbeit
undGaming,aberauchCybergrooming,Sha-
rentingundexzessiveMediennutzungwerden
niedrigschwellig an Jung und Alt herangetra-
gen.ZugleicheignetsichdasPlakatsehrgut,
um als pädagogisches Material vielfältig me-
thodisch eingesetzt zu werden. Es dient als
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explorativerundspielerischerGesprächsanlass
unterKindern, Erwachsenen, aber auchüber
Generationsgrenzenhinwegundverankertdie
Rechte vonKindern inBezugaufMedien im
ZusammenwirkenderTriasausSchutz,Teilha-
beundFörderung.

Memo- und Legespiel „Kinderrechte und 
Medien – ein gutes Paar!“

AusgehendvoneinzelnenSzenendesbeschrie-
benenPlakateswurdeeinSpielentwickelt,um
allenZielgruppendasThemaKinderrechteim
digitalen Raum spielerisch näherzubringen.
DasMemo-undLegespielbieteteinenguten
Einstieg und kann beispielsweise im Schul-
unterrichtgenutztwerden,umaltersgerechtin
dasThemaKinderrechteeinzuführen.Unserer
Erfahrungnachhabenaber auchErwachsene
FreudeamSpiel(en)undkönnendabeieiniges
lernen.EszeigtbeispielhafteSituationen,z.B.
Cybermobbing, den Umgang mit Medien zu
HauseunddigitaleMedieninderSchule.Die
Kombination aus Bildkarten, Beschreibungs-

Abb. 4: Aushang der Plakatkampagne „Wo entdeckst du Kinderrechte? Kinderrechte gelten auch, wenn es um 
Medien geht!” in Erfurt (Foto: © „#Kinderrechte digital leben!”)

kartenundRechtekartenbietetvielfältigeEin-
satzmöglichkeiten:vonderGruppeneinteilung
mittelsmehrfachvorhandenerBildmotiveüber
klassischeKinderrechtebildungundAufhänger
zumAustauschbishinzumspontanenSpielfür
zwischendurch.

Instagram – Noch mehr Inspiration, 
Formate und Reichweite

DiepädagogischgeleiteteÖffentlichkeitsarbeit
istfesterBestandteilderProjektarbeit.Weitere
Formate,z.B.die„Sogesagt“-Expert*innen-Zi-
tate, App-Empfehlungen und kinderrechtli-
chenEinordnungen zu gesellschaftlichenund
medialen Phänomenen, finden sich auf dem
Instagram-Kanal @kinderrechtedigitalleben,
der über 2.500 Follower*innen aufbauen
konnte und im besonderen Maße dazu bei-
trägt,diePerspektivenvonKindernzuKinder-
rechtenundMediensowieAha-Gedankendes
Projekts in möglichst viele Köpfe außerhalb
der Präsenz-Veranstaltungen und Aktivitäten
inThüringenzubringen.
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Projektlaufzeit und Weiterführung

Das Projekt #Kinderrechte digital leben! wur-
de in den Jahren 2020 bis 2024 gefördert
vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“
des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren,FrauenundJugend(BMFSFJ)und„Denk
Bunt“, dem Thüringer Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit des
Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend
undSport(TMBJS).

AuchnachEndederProjektförderunghat
derArbeitsschwerpunkt„Kinderrechte&Me-
dien“weiterhinseinenPlatzim Kinderschutz-
bund Thüringen – in Form von Workshops,
Fortbildungen, Methodenschulungen und
Austauschformaten für Kinder, Erziehende,
Fachkräfte und Studierende sowie der Mate-
rialentwicklung und pädagogisch geleiteten
Öffentlichkeitsarbeit. Im Juli 2025 startete
zudem ein Nachfolgeprojekt im Themenfeld,
welchesKinder imGrundschulalter (6bis 11
Jahre)undderenElternteileadressiert.

Anfragen und andere Anliegen richten Sie
gern an den Kinderschutzbund LV Thüringen
e.V.inErfurt,viaE-Mailanm.wettmarshausen@
dksbthueringen.de bzw. info@kinderrechte-
digital-leben.desowieperTelefonan0361/653
19482.

Weitere Informationen und Materialien
sindzufindenaufinstagram.com/kinderrechte
digitalleben und https://kinderrechte-digital-
leben.de.

Autorinnen

Mandy Wettmarshausen:Referentin für Me-
dien-undDemokratiepädagogikbeimKinder-
schutzbundLVThüringene.V.;SystemischeBe-
raterinundInitiatorindesProjekts#Kinderrechte 
digital leben!;MitgliedimBundesfachausschuss
„Digitales Leben” des Kinderschutzbund Bun-
desverbandsunddemExpert*innenkreis„Kin-
derrechteinderdigitalenWelt”.

Clara von der Heydt:BisEnde2024Referen-
tinfürMedien-undDemokratiepädagogikfür
den Kinderschutzbund LV Thüringen e.V. im
Projekt #Kinderrechte digital leben!; Medien-
pädagogininderaußerschulischenMedienbil-
dungundFamilienmedienbildung;Kommuni-
kations- und Medienwissenschaft (B.A.) und
Kinder-undJugendmedien(M.A.).
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